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§ 20 T-LP
 T-LP - Landes-Polizeigesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.04.2025

Ehrenkränkungen

 

Eine Ehrenkränkung begeht, wer vorsätzlich

a) einen anderen einer verächtlichen Eigenschaft oder Gesinnung zeiht oder eines unehrenhaften Verhaltens oder

eines gegen die guten Sitten verstoßenden Verhaltens beschuldigt, das geeignet ist, ihn in der ö2entlichen

Meinung verächtlich zu machen oder herabzusetzen;

b) einem anderen eine gerichtlich strafbare Handlung vorwirft, für welche die Strafe schon vollzogen oder wenn auch

nur bedingt nachgesehen oder nachgelassen oder für die der Ausspruch der Strafe vorläu7g aufgeschoben

worden ist;

c) einen anderen beschimpft, verspottet, am Körper mißhandelt oder mit einer körperlichen Mißhandlung bedroht.
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